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Bundesbeschluss über die Verpflichtungskredite ab 2019 für die Beiträge an Massnah-

men im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr. 

Stellungnahme der usic 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. 

Gerne setzen wir Sie im Folgenden von unserer Position in Kenntnis. 

 

Die usic stimmt der Vorlage grundsätzlich zu. 

 

Die usic ist mit dem Vorgehen zur Auswahl der Programme einverstanden, überlässt die Be-

urteilung bezüglich Zweckmässigkeit der einzelnen Programme jedoch den jeweils betroffenen 

Regionen. Die usic begrüsst, dass dank dem NAF die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur 

in den Agglomerationen auf eine solide Grundlage gestellt wurde und dass die bisherigen Ag-

glomerationsprogramme die Kooperation zwischen Kantonen, Städten und Gemeinden geför-

dert haben. 

  



Fragenkatalog zur Vernehmlassungsvorlage 
 

Generelle Aspekte zur Vernehmlassungsvorlage 

 

1. Sind Sie mit den Grundzügen der Vorlage einverstanden? 

Die usic ist mit den Grundzügen der Vorlage einverstanden. 

 

2. Gibt es Aspekte, die Ihrer Ansicht nach zu wenig berücksichtigt wurden? 

Aus Sicht der usic wurden alle relevanten Aspekte berücksichtigt. 

 

Programm Agglomerationsverkehr der dritten Generation 

 

3. Haben Sie Bemerkungen zur dargelegten Ausgangslage? 

Die usic hat keine Bemerkungen zur Ausgangslage. Sie begrüsst, dass die bisherigen Agglo-

merationsprogramme die Kooperation zwischen Kantonen, Städten und Gemeinden verbes-

sert hat. 

 

4. Sind Sie mit dem Vorgehen der Prüfung der Agglomerationsprogramme des Pro-

gramms Agglomerationsverkehr der dritten Generation einverstanden? Falls nein, wo 

sehen Sie Anpassungsbedarf? 

Die usic ist mit dem Vorgehen bei der Prüfung der Programme einverstanden. 

 

5. Sind Sie mit den Ergebnissen der Bundesprüfung einverstanden? Falls nein, wo se-

hen Sie Anpassungsbedarf? 

Die usic ist mit den Ergebnissen der Bundesprüfung einverstanden und betrachtet die Beur-

teilung einzelner Programme als Sache der betroffenen Regionen. 

 

6. Haben Sie Bemerkungen zu einzelnen Agglomerationsprogrammen bzw. zu einzelnen 

Massnahmen? 

Nach Ansicht der usic ist die Beurteilung einzelner Programme Sache der betroffenen Regio-

nen. 

 

Weitere Bemerkungen 

 

7. Welche weiteren Bemerkungen haben Sie zur Vernehmlassungsvorlage? 

Die usic ist erfreut, dass dank des NAF die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in den Ag-

glomerationen nun auf eine solide Grundlage gestellt wurde. Dies erlaubt es auch in Zukunft, 

die Verkehrsinfrastruktur als bedeutende Ressource der Schweiz zu sichern und weiter zu 

entwickeln. 

 

 

 



Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die wohlwollende Berücksichti-

gung unserer Position. 

 

Freundliche Grüsse 

 
u s i c 
Der Präsident Der Geschäftsführer 

 

 
 
 
 

Bernhard Berger Dr. Mario Marti 
Dipl. Bauing. ETH Rechtsanwalt 
 
 

 

Die usic 
 
Die Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen usic vereint rund 1 

000 Mitgliedsunternehmungen mit gut 13 000 Mitarbeitenden. Die Mitglieder generieren einen 

jährlichen Bruttohonorarumsatz von über 2,4 Mia. Franken. Dies entspricht einem Anteil von 

etwa 50 Prozent am gesamten ingenieurrelevanten Ausgabenanteil im Baubereich. Die Mit-

gliedsunternehmungen der usic sind in allen baurelevanten Bereichen tätig, von der Raumpla-

nung über die Geologie, die Vermessung, die Umweltingenieurwissenschaften, das Bauinge-

nieurwesen sowie die Gebäudetechnik und die Elektroplanung. Damit ist die usic der grösste 

Schweizer patronale Planerverband und die anerkannte nationale Stimme der beratenden In-

genieur- und Planerunternehmen in der Schweiz. 

 


